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Elektronischer Rechtsverkehr 

Start des „Mein Justizpostfach“ und kostenloser eBO-Client 

 

Anlagen: 

- 2 - 

 

 

 

Seit dem 12. Oktober 2023 können Bürgerinnen und Bürgern ein kos-

tenfreies Postfach namens „Mein Justizpostfach“ (MJP) für die Kommu-

nikation mit der Justiz eröffnen. Das MJP erfüllt die Voraussetzungen 

des § 130a Absatz 4 Satz 1 Nr. 5 Zivilprozessordnung in Verbindung mit 

§ 13 Elektronischer Rechtsverkehr Verordnung und ermöglicht damit die 

Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr über einen sicheren 

Übermittlungsweg.  

Die Übertragung der Nachrichten erfolgt Ende-zu-Ende verschlüsselt, 

zudem sind die Nutzerinnen und Nutzer des MJP identifiziert und au-

thentifiziert. Die Einrichtung erfordert ein BundID-Konto 

(https://id.bund.de/de), das mit der Online-Authentifizierungsfunktion des 

neuen Personalausweises oder einem Elster-Zertifikat eingerichtet wor-

den sein muss. Für weitere Details zum Einrichtungsprozess verweise 

ich auf die Webseite des MJP (erreichbar unter https://mein-

justizpostfach.bund.de/). 

Inhaber des MJP können die Postfächer der Gerichte und Staatsanwalt-

schaften, Postfächer der Behörden (beBPo) sowie die Anwalts- und Be-

rufsausübungsgesellschaftspostfächer (beA), Notarpostfächer (beN) 

und Steuerberaterpostfächer (beSt) adressieren. Die Postfächer anderer 

Bürgerinnen und Bürger oder Organisationen (eBO) sowie andere MJP 

sind im Verzeichnisdienst SAFE für MJP-Inhaber hingegen nicht sicht-

bar und können daher nicht adressiert werden. Dementsprechend sind 

die im SAFE hinterlegten Adressdaten auch nur für die Justiz und Be-

hörden sichtbar, nicht aber für andere Inhaber eines MJP oder eBO. 

Das MJP startet zunächst im Pilotbetrieb. Im Rahmen der Weiterent-

wicklung sollen unter anderem die Anwenderfreundlichkeit verbessert 

und Formulare eingebunden werden. 

In der ersten Phase der Pilotierung können die MJP aus technischen 

Gründen noch nicht aus beA und beN adressiert werden. Für das beN 

https://id.bund.de/de
https://mein-justizpostfach.bund.de/
https://mein-justizpostfach.bund.de/
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wird die Adressierbarkeit kurzfristig umgesetzt. Für das beA erfolgt die 

Umsetzung im nächsten Jahr. Zunächst nicht möglich sein wird ferner 

die Anmeldung mittels einer MJP-SAFE-ID am Akteneinsichtsportal, da 

insoweit derzeit noch keine Anbindung zwischen SAFE und dem Akten-

einsichtsportal besteht. Eine entsprechende Anforderung ist seitens 

NRW bereits auf BLK-Ebene platziert worden; wann die Umsetzung er-

folgen wird, ist derzeit noch offen. 

Aus einem MJP abgesandte Nachrichten werden bei Vorliegen der ent-

sprechenden Voraussetzungen nach Eingang bei der Justiz im Prüfbe-

richt wie folgt gekennzeichnet: 

 

 

 

Tests haben gezeigt, dassgegenwärtig noch geringfügige Fehler auftre-

ten. So werden Sonderzeichen in den Angaben zum Absender im Prüf-

vermerk sowie in verschiedenen technischen Dokumenten bislang noch 

als „?“ angezeigt. Zudem ist in den nur im Hintergrund sichtbaren Prüf-

protokollen kein Absendername vermerkt. Stattdessen wird eine generi-

sche technische Information angezeigt. Entsprechende Fehlermeldun-

gen wurden bereits auf den Weg gebracht und befinden sich in Bearbei-

tung. 

Ferner weise ich darauf hin, dass für das seit Mitte 2022 verfügbare be-

sondere Bürger- und Organisationenpostfach (eBO) vorübergehend 

nunmehr auch eine kostenfreie Software mit eingeschränktem Funktion-

sumfang angeboten wird. Die Anwendung COM Vibilia eBO Starter Edi-

tion kann unter der Adresse 

https://www.governikus.de/service/governikus-com-vibilia-ebo-starter-

edition/ 

bezogen werden und ermöglicht zunächst zeitlich beschränkt bis zum 

30. Juni 2024 den Versand von bis zu acht Nachrichten pro Monat. 

https://www.governikus.de/service/governikus-com-vibilia-ebo-starter-edition/
https://www.governikus.de/service/governikus-com-vibilia-ebo-starter-edition/
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Empfang und Export von Nachrichten sind nicht eingeschränkt. Die Ein-

richtung eines eBO kann nur unmittelbar aus der Anwendung heraus 

angestoßen werden. Für die weiteren Einzelheiten verweise ich auf das 

beiliegende Dokument zum eBO. Zu ergänzen ist, dass Hilfestellungen 

und Support für die Einrichtung der Software oder des eBO nur über die 

Fa. Governikus angeboten werden und dies in der Regel kostenpflichtig 

ist. Ob die Fa. Governikus das kostenfreie Angebot über den 30. Juni 

2024 hinaus anbieten wird, ist derzeit noch offen. 

Das kostenlose MJP und auch das vorerst kostenlos nutzbare eBO dürf-

ten eine deutliche Ausweitung des elektronischen Rechtsverkehrs er-

möglichen. Insbesondere häufiger mit der Justiz kommunizierende Be-

teiligte wie etwa Berufsbetreuerinnern und Berufsbetreuer, Sachver-

ständige oder Dolmetscher könnten sich aufgrund der nun verfügbaren 

Angebote dem elektronischen Rechtsverkehr anschließen wollen. Ich 

rege daher an, diese Informationen in Ihrem Geschäftsbereich bekannt-

zugeben. 

Im Auftrag 

Schürger 

 


